
Essen global – Produktion egal?
Dr. Eckhard Benner

ASG-Seminar
Lokal – regional – global. Über die Zukunft der Lebensmittelerzeugung 

17./18.02 2009 in Hohebuch



Agenda

� Wir – die Verbraucherzentrale
� Die Verbraucher
� Verbraucher und „Regionalität“
� Verbraucherschutz und „Regionalität“



Wir

� Leitbild
"Wir unterstützen Verbraucher bei der Suche nach einem 

zukunftsfähigen und verantwortungsvollen Konsumstil.
Wir wenden uns jedoch strikt gegen die Vorstellung eines 
„richtigen“ Konsumstils und lehnen jede Bevormundung von 
Verbrauchern ab."



Wir

� anbieter- und politisch unabhängig

� ausschließlich den Interessen der Verbraucher 
verpflichtet

� Beratung und Information
� Interessenvertretung
� Klagebefugnis (UWG, AGB)�





Verbraucher

� individueller Verbraucher
verfolgt eigene Marktziele

hat keinen Anblick in die Vermarktungskette

� Information
Suche, Aufnahme, Bewertung, Verarbeitung

� Zeit 
Arbeit, Haushalt, Freizeit, Ruhe

� Haushaltsbudget 
Altersvorsorge, Energie, Gesundheit, Kommunikation,  

Ernährung, etc .



Verbraucher

� Interessen/Recht auf:

� „Freiheit von“ Schaden 
(wirtschaftlich, gesundheitlich)�

� Irreführung: Fehlausgaben

� „Freiheit zur“ selbstbestimmten Entscheidung
� „über den Markt“
� Information und Transparenz



Verbraucher

� Selbstbestimmte Entscheidung, die sich im 
Rahmen der Rechts- und Werteordnung der 
Gesellschaft bewegt.



Verbraucher und Regionalität

� ...aus Sicht der Verbraucher eine  
Produkteigenschaft.

� ...ist für Verbraucher nicht 
erkennbar/verifizierbar.



Verbraucher und Regionalität

� „Freiheit von“ Schaden 
(wirtschaftlich)�

� „Regional “ ist für Verbraucher nicht verifizierbar: 
� wo „regional“ drauf steht muss auch „regional“ drin sein!

� was immer „regional“ verspricht muss „regional“ auch 
halten !



Verbraucher und Regionalität

� „Freiheit zur“ selbstbestimmten Entscheidung
� Information und Transparenz

� „Regional “: ist für Verbraucher nicht verifizierbar: 

� Alle Aussagen der Anbieter zu „regional“ müssen 
verifizierbar sein!



Verbraucherschutz - Regionalität

wo „regional“ drauf steht
muss auch 

„regional“ drin sein!

was „regional“ verspricht
muss „regional“ auch halten !

Alle Aussagen der Anbieter zu „regional“
müssen verifizierbar sein!



Herkunftsnachweis



Martin Vollmer aus Reutlingen ist 
eigentlich Anwalt...

...Martin Vollmers Fazit: „Ländliche 
Idylle und eine Bauernfamilie, die den 
Hof schon in der vierten Generation 
bewirtschaftet: So hätte ich mir niemals 
einen Betrieb vorgestellt.



Verbraucherschutz - Regionalität

aber

was meint „regional“?

bedeutet „regional“ immer das gleiche?

und in Bezug auf „was“?



Ausgangspunkt

� Einladungstext des ASG-Flyers

� „Regionalität von Nahrungsmitteln erleichtert zudem 
Transparenz , Herkunftsnachweis und 
Rückverfolgbarkeit im Sinne des Verbraucherschutzes.“

� „Einflussmöglichkeiten von Verbrauchern, Landwirtschaft, 
Ernährungswirtschaft, Politik und Handel.“



Rückverfolgbarkeit

� Externe Rückverfolgbarkeit (von Unternehmen zu Unternehmen)�

� Interne Rückverfolgbarkeit (innerhalb eines Unternehmens)�

� warenstromauf- und -abwärts

� EU-VO 178/2002
� regelt externe Rückverfolgbarkeit seit 01.01.2005 

(Rückruf, Lebensmittelsicherheit)�
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Rückverfolgbarkeit
� Regionalität erleichtert Rückverfolgbarkeit?

� interne Rückverfolgbarkeit? 
� unternehmensinterne Abläufe? 

� Charge oder Einzelprodukt?

� nur ausgewählte Produkte? 
� gemischte, zusammengesetzte oder Mono-Produkte? 
� Hackfleisch, + Gewürze, etc.

� nur Mengenflusskontrolle (Ein-/Ausgang)?



1. Fazit - Rückverfolgbarkeit

� Regionalität erleichtert Rückverfolgbarkeit?

� ...hier sind die Anbieter/Landwirtschaft gefordert auch interne 
Rückverfolgbarkeit beim eunzelnen Produkt und dessen Zutaten 
sicherzustellen



Transparenz

� „Unsere Heimat“

� „Heimische Produktion“

� „Eigener Anbau“

� „Unsere Region“

� „Regionale Erzeugung“

� ...



Transparenz: „Unsere Region“?



Transparenz

� Information 
� Wer definiert die Begriffe? 
� Was wird gesagt?
� Was wird nicht gesagt?
� Wird unabhängig kontrolliert?

� Bewertung 
� Verbraucher müssen bei der Kaufentscheidung

� erfahren können, dass die Informationen eine vollständige, akkurate, relevante 
und ausgewogene Darstellung des Sachverhaltes sind

� darüber informiert sein, welche Informationen nicht genannt werden, 

� und über die Informationen informiert sein, die offengelegt werden.

„Unsere Region“



2. Fazit - Transparenz
Gesetzgeber

� „Regionalität“
� Auflagen und Standards sind gesetzlich zu definieren.

� ...

� Die Einhaltung der Auflagen und Standards ist durch ein 
obligatorisches Kontrollsystem zu überwachen.

� Verstöße sind wirksam zu sanktionieren.

� ...



Herkunftskennzeichnung (gesetzl.)�



Herkunftskennzeichnung

� Geo-Verordnung
� �����������	
�����
���
������� �

� Kerngedanke: 
Schutz des Namens gegen missbräuchliche Verwendung 
im Wettbewerb
als Original aufgrund eigener Geschichte, eigener Rezeptur 
bzw. besonderer Qualität

� g.g.A. (eine Stufe)�
� g.U. (alle Stufen)�



Herkunftskennzeichnung

� Geo-Verordnung
� �����������	
�����
���
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� Schutz der Erzeugnisnamen
� Beispiele: Altenburger Ziegenkäse

� Zwei Bestandteile
� Qualität (Produkt- bzw. Prozesseigenschaften)�

� Herkunft (geografische Abgrenzung)�

� Anbieter definieren

� Wird auf Grundlage der gesetzlichen Regelung 
anerkannt



Herkunftskennzeichnung - Das Problem

� Irreführungsgefahr!
� Herkunftskomponente

� Abgrenzung der Herkunftsregion?

� Vermarktungsstufe (g.g.A.) ?

� Rohstoffbezug – 100% (g.g.A.)?

� Qualitätskomponente
� Einheitliche Prozesseigenschaften (g.U.)? 

(nicht festgelegt mit VO)�

� Kerngedanken birgt selbst die Gefahr einer Irreführung



3. Fazit – Herkunftskennzeichnung + Transparenz
Gesetzgeber und Überwachungsbehörde

� „Regionalität“
� Auflagen und Standards sind gesetzlich zu definieren.

� Die Definition muss explizit den Erwartungen der 
Verbraucher entsprechen.

� Die Einhaltung der Auflagen und Standards ist durch ein 
obligatorisches Kontrollsystem zu überwachen.

� Verstöße sind wirksam zu sanktionieren.

� Die Ergebnisse der Überwachung sind unter Nennung 
der Produkt-/Marken-/Unternehmensnamen zu 
veröffentlichen.



Einflussmöglichkeit der Verbraucher

� ...dann...können sie die Produktion als “nicht 
egal” betrachten und im Rahmen ihrer 
Kaufentscheidung berücksichtigen



...dann bleibt aber immer noch...



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Dr. Eckhard Benner

www.vz-bw.de




